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Warenkontrolle am Flughafen Zürich
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Infolge behördlicher Auflagen müssen 
Warenlieferungen in den Sicherheitsbereich des 
Flughafens Zürich durch beauftragte 
Sicherheitsdienstleister kontrolliert werden. 

Ausgenommen von der Warenkontrolle sind 
Unternehmen, welche definierte Sicherheitsauflagen 
erfüllen und damit als Known Supplier (bekannter 
Lieferant) gelten.
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EU-Verordnung 1998/2015

Art. 9.1.1.1.

Flughafenlieferungen sind vor ihrer Verbringung in 
Sicherheitsbereiche zu kontrollieren, es sei denn, 
die erforderlichen Sicherheitskontrollen wurden von 
einem bekannten Lieferanten (Known Supplier) 
durchgeführt und die Lieferungen wurden 
anschließend bis zur Anlieferung im 
Sicherheitsbereich vor unbefugten Eingriffen 
geschützt.
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Known Supplier Konzept

Durch die Befreiung von der Sicherheitskontrolle für 
das Ladegut bleiben einer Unternehmung 
zusätzliche Kontrollverfahren (ausgenommen 
Stichproben) und die damit verbundenen 
Wartezeiten an den Kontrollstellen erspart. 

Um von diesem optimierten Warentransport zu 
profitieren muss eine Unternehmung ihrerseits die 
Einhaltung vorgegebener Sicherheitsauflagen 
garantieren. 
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Sicherheitsauflagen für Known Supplier

Bestimmung einer sicherheitsverantwortlichen 
Person

Ein Known Supplier bestimmt mindestens eine 
sicherheitsverantwortliche Person. Diese Person gilt 
für die Flughafen Zürich AG sowie die zuständigen 
Behörden als Ansprechpartner für die Umsetzung 
der geforderten Massnahmen im Zusammenhang 
mit dem Known Supplier Verfahren. Die 
entsprechende Person hat zwingend eine 
Sicherheitsausbildung gemäss Anforderungen der 
Flughafen Zürich AG (E-Learning) im Selbststudium 
zu absolvieren. 
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Sicherheitsauflagen für Known Supplier
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Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter

Sämtliche Mitarbeitende, welche Zugang zu 
Warenlieferungen haben oder Sicherheitsmassnahmen 
umsetzen, sind für eine einwandfreie Umsetzung des 
Known Supplier Verfahrens unabdingbar. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass die entsprechenden 
Mitarbeitenden einer sorgfältigen Selektion unterzogen 
werden sowie eine Sicherheitsschulung absolvieren. 
Die Ausbildungsunterlagen für die Schulung werden von 
der Flughafen Zürich AG zur Verfügung gestellt und 
müssen zwingend berücksichtigt werden (E-Learning).
Der bekannte Lieferant ist verpflichtet einen 
Schulungsnachweis zu führen, aus welchem ersichtlich ist, 
welche Personen zu welchem Zeitpunkt geschult wurden. 
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Sicherheitsauflagen für Known Supplier

Verhindern von unbefugtem Zugang zum 
Betriebsgelände/-gebäude sowie zu 
Flughafenlieferungen

Mit geeigneten Mitteln ist sicherzustellen, dass keine 
unberechtigten Personen Zugang zum 
Betriebsgebäude/-gelände sowie zu Waren-
lieferungen, welche für die Verbringung in den 
Sicherheitsbereich des Flughafens vorgesehen sind, 
erhalten. 
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Sicherheitsauflagen für Known Supplier
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Einfuhr von verbotenen Gegenstände verhindern

Ein Known Supplier gewährleistet hinreichend, dass 
in den Warenlieferungen keine verbotenen 
Gegenstände versteckt sind bzw. solche 
Gegenstände auf keinen Fall mit Lieferungen in den 
sensiblen Sicherheitsbereich des Flughafens 
gelangen können. Ist dies nicht möglich, so hat der 
Known Supplier entsprechende Ware gegenüber 
dem Sicherheitspersonal als unbekannt zu 
deklarieren und entsprechend deren Anweisungen 
vorzugehen.
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Sicherheitsauflagen für Known Supplier

Hinreichender Schutz aller Fahrzeuge und/oder 
Behälter

Behältnisse und Transportfahrzeuge, in denen sich 
Warenlieferungen für den Flughafen befinden, 
müssen jederzeit beaufsichtigt oder sicher 
verschlossen und damit vor Fremdzugriff geschützt 
sein.
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Sicherheitsauflagen für Known Supplier

Wenn Sie mal liefern lassen

Direktanlieferungen von Waren an den Flughafen 
durch beauftragte Transport- oder 
Speditionsunternehmen sowie von Lieferanten, 
welche durch einen Known Supplier vor der 
Verbringung in den Sicherheitsbereich übernommen 
werden, müssen einer Eingangskontrolle 
unterzogen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass 
sich in den Waren keine verbotenen Gegenstände 
befinden. Ist dies nicht möglich, so muss die Ware 
gegenüber dem Sicherheitspersonal als unbekannt 
deklariert und entsprechend deren Anweisungen 
vorgegangen werden.
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Sicherheitsauflagen für Known Supplier
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Meldepflicht

Bei Verdacht auf Manipulation an einer 
Warenlieferung bzw. am entsprechenden Behältnis 
oder am Transportfahrzeug sowie bei Feststellung 
weiterer sicherheitsrelevanter Ereignisse (Fund 
verbotener Gegenstände) haben die betroffenen 
Mitarbeitenden eines Known Supplier die für die 
Sicherheit verantwortliche Person umgehend zu 
orientieren. 
Die sicherheitsverantwortliche Person erstattet bei 
allen ernsthaften, sicherheitsrelevanten 
Vorkommnissen umgehend Meldung an die Airport 
Security der Flughafen Zürich AG. 
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Ablauf einer Warenkontrolle an einer Kontrollstelle
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Zutritts-
kontrolle

Sicherheitskontrolle
(Fahrer & Fahrzeug) 

Nein = 
Stichprobenkontrolle
der Warenlieferung 

Known Supplier?
(Ja, Nein)
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�����	�Ja = Freie Zufahrt
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Definition Flughafenlieferung (gemäss EU-Verordnung 1998/2015)

Art. 9.0.2: Als Flughafenlieferungen gelten alle Gegenstände, die zum 
Verkauf , zur Verwendung oder zur Bereitstellung für bestimmte 
Zwecke oder Tätigkeiten in Sicherheitsbereichen von Flughäfen 
bestimmt sind.

Art. 9.0.3 Lieferungen gelten als Flughafenlieferungen, sobald erkennbar ist , 
dass sie zum Verkauf, zur Verwendung oder zur Bereitstellung in 
Sicherheitsbereichen von Flughäfen bestimmt sind. 
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Definition verbotene Gegenstände (gemäss EU-Verordnung 1998/2015)

Als verbotene Gegenstände bezeichnet werden Waffen, Sprengstoffe oder 
andere gefährliche Geräte, Gegenstände oder Stoffe, die für unrechtmässige 
Eingriffe und somit zur Gefährdung der Sicherheit der Zivilluftfahrt eingesetzt 
werden können: 

• Gewehre, Feuerwaffen und sonstige Geräte, die zum Abschiessen von 
Projektilen bestimmt sind und die in der Lage sind oder zu sein scheinen, 
durch Abschiessen eines Projektils schwere Verletzungen hervorzurufen;

• Betäubungsgeräte , die speziell dazu bestimmt sind, eine Betäubung oder 
Bewegungsunfähigkeit zu bewirken;

• Spreng- und Brandstoffe sowie Spreng- und Brandsätze , die in der Lage 
sind oder zu sein scheinen, schwere Verletzungen hervorzurufen oder die 
Sicherheit des Luftfahrzeugs zu gefährden.
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Known Supplier Konzept
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1. Sind die Sicherheitsauflagen im Unternehmen 
umsetzbar?

2. Wenn ja, vollständig ausgefüllter und unterzeichneter 
Antrag (Verpflichtungserklärung & 
Sicherheitsprogramm) an die Airport Security der 
Flughafen Zürich AG einreichen.

3. Überprüfung der korrekten Umsetzung der 
Sicherheitsauflagen vor Ort (Betriebstätte) durch die 
Airport Security.

4. E-Learning «Known Supplier» absolvieren. 
Schulungsnachweis führen.

Weitere Informationen zum Known Supplier Konzept am 
Flughafen Zürich sind unter www.flughafen-
zuerich.ch/knownsupplier verfügbar oder können per E-
Mail (knownsupplier@zurich-airport.com) eingefordert 
werden.

Sicherheitsauflagen 
umsetzbar?

Antrag (Verpflichtungs-
erklärung & 

Sicherheitsprogramm) 
einreichen

Mitarbeiter schulen 
(E-Learning) und 

Schulungsnachweis 
führen

Inspektion vor Ort (durch 
Airport Security)
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Besten Dank für Ihren Beitrag zur Sicherheit am 
Flughafen Zürich

23.08.2016

Airport Security
Postfach
8058 Zürich Flughafen


